
Schlusswort

Karl Schumann hat mit dem leicht spöttischen Blick des Soziologen
prognostiziert, dass „die Strafrechtswissenschaft auch die gegenwärtig
boomende Neurokriminologie domestizieren“ werde.191 Diese Progno-
se teile ich – aber nicht als distanzierte Bemerkung zur konservativen
Haltung von Juristen, sondern aus der Überzeugung, dass ein vergan-
genheitsorientiertes Unwerturteil, das dem Täter das begangene Unrecht
vorwirft, auch ohne zusätzlichen Schuldvorwurf zu legitimieren ist. Es
besteht kein Anlass für pessimistische Annahmen des Inhalts, dass die
Rezeption von Erkenntnissen der Neurowissenschaften das Strafrecht in
eine tiefe Krise führen müsse oder sogar unserer moralischen Praxis und
dem Rechtssystem insgesamt die Grundlagen entziehen würde. Im Be-
reich des Strafrechts sind für ein konsequentes Umstellen auf Unrechts-
statt Schuldvorwürfe allerdings Modifikationen in der Verbrechenslehre
und im Gesetz erforderlich. Voraussetzung für einen solchen Schritt ist
es, sich von einer für viele Zeitgenossen immer noch dominanten „kul-
turell habitualisierten Erwartung“192 zu befreien, nämlich der Vorstel-
lung, dass Werturteile über Handlungen sich auf das Innere des Han-
delnden beziehen müssten. Einer solchen „Privilegierung reflexiver In-
nerlichkeit“193 ist entgegenzusetzen, dass es Aufgabe des Strafrechts ist,
unter Berücksichtigung der 2. Person-Perspektive darüber zu befinden,
dass und in welchem Ausmaß gegenüber anderen bestehende Verhal-
tensanforderungen missachtet und Unrecht begangen wurde.

VIII.

191 Schumann, Fünf Thesen zum Thema „Konsequenzen: Lebenswissenschaften und
Kriminalpolitik“, in: Böllinger u.a. (Hrsg.), Gefährliche Menschenbilder, 2010,
S. 433, 434 f.

192 Krüger, in: ders. (Hrsg.), Hirn als Subjekt?, 2007, S. 61.
193 Krüger (Fn. 192), S. 61.
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